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AGB – Nutzungsvereinbarung von Sankt Fitness 

 

1. Voraussetzungen für Mitgliedschaften bei Sankt 
Fitness 

1.1 Jedes Mitglied muss in der Lage sein, aktive und 
passive Bewegungen ohne körperliche Schäden 
durchführen zu können. Liegen gesundheitliche 
Beeinträchtigungen vor, müssen diese bekannt gegeben 
werden. Die Angaben zu Person, Wohnort, Bankverbindung 
und Gesundheitszustand müssen vollständig und richtig 
sein. 

1.2 Mitglieder akzeptieren die AGB’s und 
Nutzungsvereinbarung und werden den Anordnungen des 
Personals Folge leisten. Sankt Fitness ist berechtigt, 
Änderungen der AGB’s und Nutzungsvereinbarung 
vorzunehmen. Sofern diese dem Mitglied zumutbar und 
gerechtfertigt sind, hat das Mitglied dies zu akzeptieren. 

1.3 Die Nutzung des Studios Sankt Fitness erfolgt aufgrund 
abgeschlossener Nutzungsverträge auf unbestimmte Zeit 
und berechtigt zur Nutzung der Einrichtung, der im 
Vertrag inkludierten Leistungen und ist nicht 
übertragbar. 

2. Training 

2.1 Das Training, unabhängig der gewählten 
Mitgliedschaften, erfolgt in den Einrichtungen von Sankt 
Fitness und das Mitglied muss bei falscher Anwendung 
der Trainingsmittel dem Personal Folge leisten. 

2.2 Mitgliedschaften 

2.2.1 Gym Fitness 

Vertragsinhalt: Mitgliedschaft Gym Fitness. 

Information: Verbindliche Voranmeldung, dafür erhalten 
Sie den reduzierten monatlichen Mitgliedsbeitrag. 
Vertragsformalitäten werden beim ersten Training nach 
Eröffnung erledigt. Geplante Eröffnung Jan/Feb. 

2.2.2 EMS-Personaltraining 

Vertragsinhalt: 1x EMS Personaltrainingseinheit pro 
Woche. 

Information: Verbindliche Voranmeldung, dafür erhalten 
Sie den reduzierten monatlichen Mitgliedsbeitrag. 
Vertragsformalitäten werden beim ersten Training nach 
Eröffnung erledigt. Geplante Eröffnung Jan/Feb.  

2.2.3 EMS-Personaltraining + Gym Fitness 

Vertragsinhalt: 1x EMS Personaltrainingseinheit pro 
Woche und Mitgliedschaft Gym Fitness. 

Information: Verbindliche Voranmeldung, dafür erhalten 
Sie den reduzierten monatlichen Mitgliedsbeitrag. 
Vertragsformalitäten werden beim ersten Training nach 
Eröffnung erledigt. Geplante Eröffnung Jan/Feb.  

2.2.4 Sankt Fitness behält sich vor, Individuelle Angebote 
aufgrund von besonderen Umständen zu vereinbaren und 
wird bei Vertragsabschluss mit dem Mitglied schriftlich 
festgehalten. 

2.3 Zutritt 

Als Zutrittslösung wird ein Fingerprintsystem verwendet. 
Der Fingerprint wird ausschließlich für den Zugang 
verwendet und ist nicht mit dem Fingerprint für andere 
Nutzung vergleichbar. Nähere Informationen erhalten Sie, 
bei Bedarf, bei Vertragsabschluss. Somit ist die 
Zugangsmöglichkeit auch nicht übertragbar. 
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2.4 Öffnungszeiten 

Generell erfolgt der Zutritt mittels Fingerprintsystem an 
mindestens 19h täglich, sieben Tage die Woche und die 
Einrichtung ist trotzdem „geschlossen“. Jedoch ist eine 
Anmeldung und Information zu fixen Öffnungszeiten am 
Vormittag und Nachmittag möglich. Dies bedeutet nicht, 
dass ansonsten kein Personal vorhanden ist, sich dieses 
jedoch im Trainingsbetrieb befindet und somit nicht zur 
Verfügung steht. 

3. Abschluss der AGB’s und Nutzungsvereinbarung 

Diese Vereinbarung tritt mit schriftlicher Vereinbarung in 
Kraft bzw. wird diese Nutzungsvereinbarung durch Einzug 
des Mitgliedsbeitrages Vertragsinhalt. Die Dauer 
bestimmt die zugrundeliegende Mitgliedschaft. 

4. Preise 

Die Preise der Mitgliedschaften sind im Internet unter 
www.sanktfitness.at abrufbar. 

5. Zahlung 

Mitglieder verpflichten sich, den monatlichen 
Mitgliedsbeitrag sofort zur Zahlung zu bringen, dieser 
wird mittels SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. Der 
Wechsel in eine Mitgliedschaft der jeweiligen Sparte mit 
längerer Laufzeit ist jederzeit möglich. Werden 
Mitgliedsbeiträge nicht rechtzeitig oder nicht bezahlt, 
werden die Beiträge für die vereinbarte Laufzeit sofort zur 
Zahlung fällig und Sankt Fitness kann diese in Rechnung 
stellen. Bei Zahlungsverzug gelten 9% Verszugszinsen 
p.a als vereinbart. Kosten der Mahnung und Kosten der 
Rechtsverfolgung sind ebenfalls vom Mitglied zu 
bezahlen. 

6. Kündigung der Mitgliedschaft 

6.1 Eine Kündigungsmöglichkeit besteht mittels 
eingeschriebenem Brief, für die Frist ist der  

 

 

 

Poststempel maßgebend. Die Kündigung muss 
mindestens 30 Tage vor dem in der Anmeldung genannten 
Termin schriftlich mittels eingeschriebenem Brief 
erfolgen. Wird nicht in dieser Form gekündigt, verlängert 
sich der Vertrag um die Dauer des gewählten Produktes 
zu den jeweils geltenden Konditionen. 

6.2 Der Kunde wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass eine nicht fristgerechte und formgerechte 
Kündigung zur Verlängerung der Nutzungsvereinbarung 
führt. 

7. Sonderkündigungsrechte 

7.1 Wird der Wohnsitz des Kunden verlegt und ist dieser in 
nicht zumutbarer Nähe, kann er den Vertrag kündigen. 
Dafür ist eine Übermittlung der Meldebestätigung 
notwendig. Die Mitgliedschaft endet mit dem 
nachfolgenden Monatsersten. 

7.2 Verstößt ein Mitglied gegen die AGB’s/ 
Nutzungsvereinbarung oder bezahlt seinen 
Mitgliedsbeitrag nicht fristgerecht, oder leistet es den 
Anordnungen des Personals nicht Folge, kann Sankt 
Fitness die Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist sofort auflösen. In diesem Fall gelten die 
Bestimmungen unter Punkt 5. 

8. Ruhen der Mitgliedschaft 

8.1 Unterbrechungen von weniger als einem Monat 
aufgrund von Verletzungen oder Krankheit, berechtigen 
weder zum Ruhen oder vorzeitigem Auflösen der 
Mitgliedschaft.  

8.2 Bei Vorlage einer ärztlichen Bestätigung, aus der sich 
die Dauer der Krankheit oder Verletzung (länger  

als ein Monat) oder eine Schwangerschaft ergibt, so ist 
für diesen Zeitraum die Mitgliedschaft ruhend gestellt. In 
dieser Zeit können keine Trainings durchgeführt werden. 
Die Zeit des Ruhens wird am Ende der Mitgliedschaft  
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angehängt. Während der Ruhenszeit besteht keine 
Kündigungsmöglichkeit.  

9. Beendigung der Mitgliedschaft 

Endet eine Mitgliedschaft aus welchem Grund auch 
immer, wird der Zutritt zu den Einrichtungen verwehrt. 

10. Allgemeines 

Betreten des Bar- und Rezeptionsbereiches ist verboten. 
Ebenso der EMS-Trainingsbereiches ohne Personaltrainer. 
Die Mitnahme von Speisen und Getränken ist in der 
gesamten Einrichtung nicht gestattet. Das Mitglied ist 
verpflichtet der Hausordnung Folge zu leisten. Diese wird 
bei Vertragsabschluss ausgehändigt.  

11. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages 

Eine Betragserhöhung ist möglich und tritt nach 
zumindest dreimonatiger Vorankündigung in Kraft. 
Mitglieder können innerhalb eines Monats ab 
Bekanntgabe der Erhöhung mit Stichtag der Erhöhung 
kündigen. Dieses Kündigungsrecht gilt nicht für 
Preisanpassungen angelehnt an den 
Verbraucherpreisindex 2000 oder ähnlichen 
Verbraucherpreisindex. Als Vergleich dient der Monat 
September des Vorjahres. Es ergibt sich eine 
Nachverrechnung der letzten Monate. 

12. Betriebsunterbrechungen 

Bei Betriebsunterbrechungen aufgrund höherer Gewalt 
von bis zu einem Monat besteht kein Anspruch auf 
vorzeitige Mitgliedsvertragsauflösung oder 
Rückerstattung. Diese Bestimmungen gelten auch für  

Betriebsunterbrechungen aufgrund von Reparaturen, 
Wartungen und Umbauten von bis zu zwei Wochen. 

 

 

 

 

 

13. Zustimmung zur Erfassung der Daten und 
Datenweitergabe 

Bei Vertragsabschluss nimmt das Mitglied zur Kenntnis, 
dass Daten elektronisch erfasst, gespeichert, verarbeitet 
werden. Ebenfalls erklärt das Mitglied, dass die Daten zur 
Kommunikation, Zusendung von Informationen, 
Erstellung von Auswertungen verwendet werden. Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben.  

14.Videoüberwachung 

Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, dass seitens Sankt 
Fitness ein berechtigtes Interesse besteht, den 
Eingangsbereich, die gesamte Rezeption inkl. Bar- und 
Trainingsbereich und Terrassentüren, mittels Videoanlage 
zu überwachen.  

15. Haftungsausschluss 

Das Training erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für 
Ihre Kinder. Für den Verlust von Wertgegenständen wird 
nicht gehaftet. 

16. Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen als gänzlich 
oder teilweise unwirksam herausstellen, so sind die 
anderen Punkte davon nicht betroffen. Die fehlerhaften 
Bestimmungen müssen durch wirksame, dem Inhalt 
beabsichtigte Vereinbarung möglichst nahekommend 
ersetzt werden. 

17. Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand wird Lilienfeld vereinbart. 

Das Mitglied zeigt sich mit der Online-Anmeldung, 
sowie Reservierung mit den AGB’s und 
Nutzungsvereinbarung einverstanden. 

 

Rotheau, am 28.11.2016 


